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RS OGH 1985/6/11 5Ob31/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1985

Norm

MRG §13

Rechtssatz

Die nur beispielhaft aufgezählten Rechtfertigungsgründe zeigen das Erfordernis der Notwendigkeit des

Wohnungstausches zur angemessenen Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses beider Tauschpartner vom Gewicht

einer existentiellen Daseinsvorsorge auf, die auf andere Weise nicht befriedigt werden kann.
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